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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.07.1998

Norm

JN §31 I

JN §31 VII

JN §104 A

Rechtssatz

Hat der Beklagte die örtliche Zuständigkeit nicht bestritten, sodaß es auch nicht zur Vorlage der entsprechenden, die

Gerichtsstandsvereinbarung ausweisenden Urkunde kam, wurde dieses Gericht nur durch diese Nichtbestreitung

zuständig. Diese Situation ist jener der Anrufung einer der sonstigen gesetzlichen Gerichtsstände gleichzuhalten. Die

urkundlich nicht nachgewiesene Gerichtsstandsvereinbarung der Parteien steht daher einer Delegierung aus

Zweckmäßigkeitsgründen nicht entgegen.

Entscheidungstexte

7 Nd 503/98

Entscheidungstext OGH 28.07.1998 7 Nd 503/98

7 Nd 7/01

Entscheidungstext OGH 10.08.2001 7 Nd 7/01

Auch
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